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Redakteur r. Schadeberg.

Halle, Donnerstag den 4. October 1849.

Bekanntmachung.
Am 1. d. Mts. iſt als an der Cholera verſtorben keine

Perſon angemeldet. Am 2. iſt 1 Perſon angemeldet, welche
am 1. d. Mts. verſtorben iſt.

Halle, den 2. October 1849.
Die Sanitäts-Commiſſion.

Deutſchland
Halle, d. 3. October. Jn dem geſtrigen Aufſatze wurde

angeführt, daß das Steuerbewilligungs- und das darin von
ſelbſt enthaltene Steuerverweigerungsrecht der Volksvertretung
der Springpunkt in der freien Verfaſſung ſei. Angedeutet wurde,
daß die Verfaſſungen, in denen den Kammern dieſes Recht nicht
eingeräumt oder auch nur geſchmälert und verkummert ſei, nie
zu wahrer Wirkſamkeit gelangen konnten, daß ſie Scheinverfaſ
ſungen waren und ſind, durch welche der Konſtitutionalismus
mehr diskreditirt als zur vollen Wirkſamkeit gebracht werde. Wer
darüber noch im Zweifel ſein ſollte, den verweiſen wir auf die
im vorigen Jahre erſchienene Schrift des höchſt konſervativ ge
ſinnten Fürſten Solms-Lich, fruhern Marſchalls der erſten preu-
ßiſchen Herrenkurie, welcher darin die bisherigen deutſchen Ver-
faſſungen einer ſtrengen Prüfung unterwirft und nachweiſt, daß
dieſelben nur einem hochſt gefährlichen Scheinkonſtitutionalismus
dienten. Der Fürſt, der auf dem vereinigten Landtage wohl
nicht den liberalen Grundſätzen huldigte, welche Beckerath,
Camphauſen, Vincke, Schwerin u. a. als unerläßliche Forde-
rungen des politiſchen Nationalbewußtſeins aufſtellten, folgte der
veranderten Richtung des preußiſchen Staatsprinzips. Die
preußiſche Regierung hatte im März und April erklärt, daß ſie
die konſtitutionelle Monarchie mit allen ihren natürlichen Kon-
ſequenzen aufrichtig wolle. Jn dem Geſetze vom 6. April v. J.
erklärt der König mit aller Beſtimmtheit, 9. 6: „Den zu-
künftigen Vertretern des Volks ſoll jedenfalls die
Zuſtimmung zu allen Geſetzen, ſo wie zur Feſtſetzung
des Staatshaushaltes, und das Steuerbewilli-
gungsrecht zuſtehen.“ Jn dieſem Geſetze, das dem ver-
einigten Landtage vorgelegt und von demſelben gebilligt, alſo
auf die geſetzmaäßigſte Weiſe ſanktionirt wurde, iſt nicht allein
die Feſtſtellung des Staatshaushalts-Etats, ſondern auch das Wil

Hierzu eine Beilage.
nnnnz-ma r m e h u ehe p

ligungsrecht der Steuern ausdrücklich eingeraäumt. Hatte es ſich
damals nur darum gehandelt, dem Volke das Recht der Be
willigung bloß neuer Steuern zu verleihen, ſo wurde eben
kein neues Geſetz nöthig geweſen ſein, denn der vereinigte Land
tag beſaß ſchon das Recht der Bewilligung neuer Steuern.
Es kann daher „nicht in Zweifel geſtellt werden, daß hier aus
drücklich das Steuerbewilligungsrecht in ſeinem ganzen Umfange
verſtanden war, und wohin würden wir das moraliſche Be
wußtſein des Volkes führen (dies ſind Worte Beckeraths)
„wenn Verheißungen, ausdrückliche geſetzliche Beſtimmungen
ohne Weiteres als nicht vorhanden betrachtet und die daraus
erworbenen Rechte beſeitigt werden ſollen? Wenn wir das
Staatsleben von ſeiner ſittlichen Seite auffaſſen wollen, müſſen
wir großen Anſtand nehmen, ausdruücklich verheißene und durch
die Geſetzgebung bereits feſtgeſtellte Volksrechte ir
gendwie in Frage zu ſtellen.“ Die preußiſche Regierung hat an
ihren Verheißungen aber feſter gehalten, als manchen lieb iſt.
Sie trifft in dieſem Punkte kein Vorwurf, die Hand gehoben
zu haben, Gegebenes zu umgehen oder aufzuheben. Erſt noch
in dem Dreikoönigsentwurſe für die deutſche Reichsverfaſſung
vom 26. Mai hat ſie erklärt d. 1041: „Das ordentliche Bud-
get wird auf jedem Reichstage zuerſt dem Volkshauſe
vorgelegt, von dieſem in ſeinen einzelnen Anſätzen nach den Er-
läuterungen und Belegen, welche die Reichsregierung vorzulegen
hat, gepruft und ganz oder theilweiſe bewilligt oder verwor-
fen.“ Jn der preußiſchen Verfaſſungsurkunde ſind dieſelben
Grundſätze, nur weniger entſchieden, weniger präcis und un
zweifelhaft ausgeſprochen. Vor allen Dingen aber iſt der Un-
terſchied zwiſchen den beiden Häuſern nicht ſo beſtimmt wie in
dem Dreikönigsentwurfe, der ſich mehr an das engliſche Staats
recht anſchließt, während die preußiſche Verfaſſung, wahrſchein
lich aus Rückſicht auf die Ernennung der Deputirten in bei
den Kammern, vielleicht ihr Urbild in dem vereinigten Land
tage inſofern finden dürfte als beide Kammern zu Beſchluß-
faſſungen über die Finanzen gleich berechtigt ſind und im Fall
des Diſſenſes zuſammentreten zu gemeinſchaftlicher Beſchluß-
nahme. Zur erleichterten Ueberſicht geben wir die Beſtimmun-
gen der Verfaſſungs Urkunde, fügen dazu die Anträge des
Ausſchuſſes und die Amendements der Mitglieder, dann in
Auszügen den Gang der Verhandlung und zuletzt die Reſultate



der Abſtimmüng. Auf dieſe Weiſe wird es leichter, ſich ein Ur
theil über die dreitägige Debatte und deren Ergebniſſe zu bilden.

Der Titel VII. in der Verfaſſungsurkunde lautet:
Von der Finanzverwaltung. eArt. 98. Alle Einnahmen und Ausgaben des Stagats müſſen für jedes

Jahr im Voraus veranſchlagt und auf den Staatshaushalts Etat gebracht
werden. Letzterer wird jährlich durch ein Geſetz feſtgeſtellt.

Art. 99. Steuern und Abgaben für die Staatskaſſe dürfen nur, ſo
weit ſie in den Staatshaushalts Etat aufgenommen oder durch beſondere
Geſetze angeordnet ſind erhoben werden.

Art. 100. Jn Betreff der Steuern können Bevorzugungen nicht ein
geführt werden. Die beſtehende Steuergeſetzgebung wird einer Reviſion
unterworfen und dabei jede Bevorzugung abgeſchafft.

Art. 101. Gebühren können Staats und Kommunalbeamte nur auf
Grund eines Geſetzes erheben.

Art. 102. Die Aufnahme von Anleihen für die Staatskaſſe findet nur
auf Grund eines Geſetzes ſtatt. Daſſelbe gilt von der Uebernahme von
Garantieen zu Laſten des Staates.

Art. 103. Zu Etats Ueberſchreitungen iſt die nachträgliche Genehmi-
gung der Kammern erforderlich. Die Rechnungen über den Staatshaus-
halt werden von der OberRechnungskammer geprüft und feſtgeſtellt. Die
allgemeinen Rechnungen über den Staatshaushalt jeden Jahres, einſchließ
lich einer Ueberſicht der Staatsſchulden, wird von der Ober Rechnungs
kammer zur Entlaſtung der Staatsregierung den Kammern vorgelegt.
Ein beſonderes Geſetz wird die Einrichtung und die Befugniſſe der Ober
Vechnungskammer beſtimmen.

Art. 108. Die beſtehenden Steuern und Abgaben werden forterho-
ben, und alle Beſtimmungen der beſtehenden Geſetzbücher, einzelnen Ge
ſetze und Verordnungen welche der gegenwärtigen Verfaſſung nicht zu-
widerlaufen bleiben in Kraft, bis ſie durch ein Geſetz abgeändert werden.

Die Antrage des Rev. Commiſſion mit den zugehoörigen
hier durch kleinere Schrift ausgezeichneten Amendements der
Mitglieder lauten

Von den Finanzen.
Art. 98. Alle Einnahmen und Abgaben des Staats müſſen für jedes

Jahr im Voraus veranſchlagt und auf den Staatshaushalts Etat gebracht
werden.

Letzterer wird jährlich durch ein Geſetz feſtgeſtellt.
Zu Etatsüberſchreitungen iſt die nachträgliche Geneh-

migung der Kammern erforderlich.
Amendement von Bodelſchwingh und Genoſſen: „Wenn ſich die

Feſtſetzung des Staatshaushalts Etats für die nächſte Etats Periode über
den Anfang derſelben verzögern ſollte, ſo bleibt der zuletzt vollzogene Etat
bis zu dieſer Feſtſetzung jedoch höchſtens vier Monate in Kraft.
Die bis dahin in dem neuen Etatsjahr erhobenen Einnahmen und gelei-
ſteten Ausgaben werden auf die Bewilligungen des neuen Etats angerech-
net.“ (Angenommen.)

Amendem. von Möcke und Genoſſen „Tritt die Verzögerung
dadurch ein daß ſich beide Kammern über den Etat nicht vereinigen
können, ſo werden die bisher bewilligten Steuern ſo lange forterhoben,
bis die Einigung erfolgt iſt.“ (Wurde angenommen.)

Amendement von Reichenſperger: Der Staatshaushalts Etat
zerfällt in den ordentlichen und außerordentlichen Etat. Der erſtere um-
faßt alle zu den dauernden Staatszwecken erforderlichen Bedürfniſſe und
wird durch ein Geſetz feſtgeſetzt, welches nur auf dem Wege der Geſetzge
bung abgeändert werden kann.

Das außerordentliche Budget wird jährlich durch ein
Geſetz feſtgeſtellt.

Art. 99. Die Bewilligung von Steuern darf ſſeitens der
Kammern nicht an Bedingungen geknüpft werden, welche
die Verwendung dieſer Steuern nicht unmittelbar betref
fen. (Neuer Artikel.)

Amendement von Schöpplenberg: „Die Nichtbewilligung von
Steuern kann nur durch übereinſtimmende Beſchlüſſe beider Kammern er-
folgen. Jſt eine Einigung zwiſchen ihnen über die Feſtſetzung des Staats-
haushalts- Etats in abgeſonderten Berathungen nicht zu erzielen, ſo treten
beide Kammern zu einer gemeinſchaftlichen Berathung Beſchließung und
Abſtimmung zuſammen.

Amendem. von Viebahn und Genoſſen: „„Wenn ſich etwa die
Feſtſtellung des Staatshaushalts Etats über den Anfang des Jahres
hinaus verzögern ſollte, ſo bleibt der zuletzt feſtgeſtellte Etat noch 6
Monate giltig ſofern nicht in dieſer Zeit der neue Etat feſtgeſtellt
wird.

Amendem. von Geßler und Genoſſen: Steuern und Abga-
ben für die Staatskaſſe dürfen nur, ſoweit ſie in dem Staatshaus
halts- Etat aufgenommen oder nach erfolgter Feſtſtellung des letztern
durch beſondere Geſetze angeordnet ſind, erhoben werden.“

Amendem. von Keller und Genoſſen „Bewilligungen von
Ausgaben dürfen nur auf Antrag der Regierung und bis zum Belaufe
dieſes Antrages erfolgen Mit 164 gegen 133 abgelehnt.)

Amendem. von Schimmel: „„Weichen die Anſichten beider
Kammern über dies Geſetz von einander ab, ſo faßt eine jede derſelben
ihren beſtimmt formulirten Beſchluß, und es wird in einer von beiden
Kammern gemeinſchaftlich abzuhaltenden Sitzung nach vorgängiger
Diskuſſion, darüber abgeſtimmt, welcher der beiden Beſchlüſſe Kraft
haben ſoll. Nur hierüber darf entſchieden werden. Verbeſſerungsan
träge ſind nicht zuläſſig.
v g. der Sitzung führt der den Jahren nach ältere Präſident den

orſitz.“
Amendem. von Urlichs: „Wenn eine Kammer dem für die

nächſte Etats Periode entworfenen Staatshaushalts Etat ihre Zuſtim
mung nicht ertheilt, ſo gilt der Etat des laufenden Jahres ſo lange,
bis auch die andere Kammer denſelben für nicht anwendbar erklärt.
Jn dieſem Falle, ſo wie wenn die Feſtſtellung des Etats für die näch
ſte Etatsperiode über den Anfang derſelben ſich verzögern ſollte, bleibt
der zuletzt vollzogene Etat bis zu der Feſtſtellung des neuen, jedoch
höchſtens 4 Monate, in Kraft. Die bis dahin in dem neuen Etats-
jahre erhobenen Einnahmen und geleiſteten Ausgaben werden auf die
Bewilligungen des neuen Etats angerechnet.“ (Wurde mit 156 gegen
154 Stimmen bei Namensaufruf abgelehnt.)

Amendem. von Bodelſchwingh aus Magdeburg: „Steuern
und Abgaben werden zur Staatskaſſe erhoben, ſo lange die beſon
dern Geſetze beſtehen, welche ihre Erhebung anordnen. Jhre Verwen-
dung iſt jedoch nur auf Grund des feſtgeſtellten Staatshaushalts-
Etats (Art. 98.) und nur für die Dauer der Etatsperiode zuläſſig.“

Artikel 100. Steuern und Abgaben für die Staatskaſſe dürfen
nur ſoweit ſie in den Staatshaushalts -Etat aufgenommen oder nach
erfolgter Feſtſtellung des letztern durch beſondere Geſetze angeordnet
ſind, erhoben werden. (Wörtlich wie in Art. 99 der Urkunde

Artikel 101. Die für eine Etats Periode (Art. 98.) vewilligten
Steuern dürfen nach Ablauf dieſes Zeitraums noch 4 Monate lang
forterhoben werden, wenn ſich etwa die Feſtſetzung des Staatshaushalts
Etats für die nächſte Etats Periode über den Anfang derſelben hinaus
verlängern ſollte. Dieſe 4 Monate werden jedoch in die neue Etats-
Periode eingerechnet.

Artikel 102, 103 und 104 wörtlich wie in der Urkunde Artikel 100,
101 und 102.

Artikel 105. entſpricht wörtlich dem Artikel 103 der Urkunde, nur iſt
der Anfangsſatz: „zu Etats Ueberſchreitungen iſt die nachträgliche Geneh
migung der Kammern erforderlich“ in den Artikel 98 übertragen.

Artikel 108. Alle Beſtimmungen der beſtehenden Geſetzbücher, ein-
zelnen Geſetze und Verordnungen, welche der gegenwärtigen Verfaſſung
nicht zuwider laufen bleiben in Kraft, bis fie durch ein Geſetz abgean
dert werden.

Der vielbeſprochene Anfangsſatz: die beſtehenden Steuern
und Abgaben werden fort erhoben wurde vom Centralaus-
ſchuſſe geſtrichen.

Amendement von Trendelenburg: „An den Schluß des H. 99.
iſt zu ſetzen die beſtehenden Steuern und Abgaben werden fort erhoben.“

Ueberſehen wir nun aber den Jnhyalt aller Artikel ſowohl
der Urkunde als des Ausſchußberichtes, und aller Verbeſſe
rungsanträge, ſo darf wohl geſagt werden, daß ein Theil der
Mitglieder der zweiten Kammer in Bezug auf die Amende-
ments ſehr freigebig geweſen iſt. Mancher Verbeſſerungsvor
ſchlag hätte fuglich entbehrt werden können und die Verſuchung
zu dem Urtheil liegt ſehr nahe, daß, wenn die Einſicht in das
Finanzweſen und in das tonſtitutionelle Recht der Wolksver-
tretung nicht größer iſt als es ſich in einzelnen Amendements
zeigt, es beſſer geweſen ware, die Verhandlung und die Ent-
ſcheidung über den Kardinalpunkt des Konſtitutionalismus nicht
zu beſchweren. Jm ſirengſten Sinne legen ſich in allen An-
trägen Faſſungen, Amendements und Artikeln folgende vier
verſchiedenen Meinungen dar:

1) Die Befugniß der Regierung, die geſetzlichen Steuern
und Abgaben zu erheben, kann nur durch die Ueberein-
ſtimmung der Krone und der beiden Kammern
abgeſchnitten werden die Befugniß, die Staatsgelder für
die Staalsbedürfniſſe zu verwenden, kann durch den Be-
ſchluß Einer Kammer gehindert oder aufgehoben werden.
Dies iſt der Standpunkt der Regierung, nach Jnhalt
der Urkunde.
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2) Die Befugniß der Regierung die geſetzlichen Steuern und
Abgaben zu erheben und zu verwenden, kann durch die
Uebereinſtimmung der beiden Kammern abgeſchnitten wer
den. Dies der Grundgedanke im Amendement Urlichs.

3) Die Befugniß der Regierung auf Erhebung der geſetzlichen
Steuern und Abgaben kann durch die Uebereinſtimmung
beider Kammern die Befugniß der Verwendung durch
jede der beiden Kammern allein abgeſchnitten werden.
Dieſen Standpunkt nimmt Mocke's Amendement ein.

4) Die Befugniß der Regierung auf Erhebung und geſetz
liche Verwendung der geſetzlichen Steuern und Abgaben
kann durch jede der beiden Kammern allein abgeſchnitten
werden. Dies iſt der Standpunkt des Eentralausſchuſſes.

Jſt dies der unzweifelhafte Sinn aller Anträge und Ariikel,
und wir kbaben keinen Grund, zu vermuthen, daß der Juhalt der Gegner der Verfaſſung keine Gnade.

im Vollbeſitz ihrer Mittel bleiben, ſo würde es nie und nim
mermehr in der Macht der Kammer liegen, einen möglichen
Widerſtand gegen ein dem ganzen Lande unerträgliches Regie
rungsſyſtem auszuüben. Die Commiſſion trug auf Ent
fernung dieſer Beſtimmung an. Aber die Steuerverweigerung
hat ihre höchſt gefährliche Seite; ſie bringt eine gewaltige Kri
ſis ins Volk. Der Vorſchlag des Ausſchuſſes hatte daher zu
gleich das Mittel bereit der Kriſis ihren verfaſſungs-
mäßigen Lauf zu ſichern. Sollte ſich die Feſtſetzung des
Stagatshaushalts- Etats für die nächſte Etatsperiode uber den
Anfang derſelben hinaus verzögern, ſo dürfen noch 4 Mo
nate lang die für die vorige Etatsperiode beſtehen-
den Steuern forterhoben werden. Dieſe wahrhaft
weiſe Ausgleichung und Anordnung fand aber in den Augen

Sie wollten nicht
ein anderer wäre, als wir ihn angegeben haben, da ſogar das erkennen, daß leichtſinnige Steuerverweigerung, die dieſen ver
Organ der Regierung die deutſche Reform, den Sinn nicht faſſungsmäßigen Lauf überſpringt, ihre Spitze gegen die Ver
anders nachweiſt, ſo iſt es nur zu beklagen, daß man ſo viele
Umwege faſt gefliſſentlich aufgeſucht zu haben ſcheint, um ſeine
Abſichten in verdeckter Form darzulegen. Die Verfaſſung iſt
fur die Nation, auch für den Staatsbürger von minderer Ver-
ſtandesſchärfe, ſie muß für den gemeinſten Mann klar, unzwei-
felhaft gefaßt ſein, ſie muß gerade da um ſo klarer und un
verfaänglicher, jedem Zweifel und jeder Deutung und Deutelei
um ſo unzuganglicher ſein, als es ſich eben um den Kardinal-
punkt des konſtitutionellen Syſtems handelt. Jede, auch die
abſichtsloſeſte Unk.arheit in der Faſſung, jede zufaällige oder
wenig überdachte Auseinanderreißung des Zuſammengehoörigen
und das Verſtecken wichtiger Beſtimmungen unter andere Vor
ſchriften von minderer oder gar blos tranſitoriſcher Bedeutung
reizt zu unliebſamen Erklärungen, wenn nicht zu heftigeren
Jncriminationen und Verdächtigungen. Gerade in dem Brenn-
punkte iſt die Urkunde vom 5. December, die ſonſt ſo klar iſt,
weder klar und präcis, noch hat ſie die zuſammengehoörigen
Sätze zuſammengeordnet z gerade eine der am tiefſten eingrei-
fenden Beſtimmungen hat ſie unter den Uebergaängen, obwohl
die Regierung in der Debatte erklärt, daß dieſe Beſtimmung
ernſtlich nicht tranſitoriſch ſein ſolle. Die Verhandlung in der
Kammer zog dieſe Unklarheit ans Licht und es zeigte ſich, daß
nach dem Grundſatze, der in der Urkunde ausgeſprochen iſt,
dem Träger der Staatsgewalt an dem allein der Volksvertre-
tung zuſtehenden Rechte des Widerſtandes gegen die Regierung
ein Antheil verfaſſungsmäßig eingeräumt werden ſolle. Dem-
nach ſollte die Regierung befugt ſein, gegen ſich ſelbſt und ihre
Akte Widerſtand zu leiſten! Und dieſes Syſtem iſt der Jnhalt
der erſten Meinungsgruppe, die wir oben näher bezeichnet haben.
Jhr entgegen ſteht die vierte Gruppe von Meinungen, die dar-
auf gerichtet iſt, die Verfaſſung nicht zur Jlluſion werden zu
laſſen. Dies iſt der Standpunkt, den der Ausſchuß ein-
genommen hatte. Die zweite und die dritte Gruppe, deren
Repraſentanten Mocke's und Urlichs Amendements ſind, ſuchten
zwiſchen dem Scheinkonſtitutionalismus der erſten und dem wah-
ren Syſtem der vierten Meinung zu vermitteln, wo es im
ſtrengſten Sinne des Wortes eine Vermittelung nicht anders
als zur Abſchwachung des Verfaſſungsſtaates geben kann.

Drei Tage lang wurde uüber die vier verſchiedenen
Meinungen, zumal über die erſte und vierte geſtritten.
Jn den Vordergrund trat der ominöſe Artikel 108, deſſen
Worte: „die beſtehenden Steuern und Abgaben werden

weigerer ſelbſt kehrt. Wir haben darin erſt kürzlich eine gute
Erfabrung gemacht, und doch ſtand dem beſſeren Theile der
Nation das geſchriebene, verfaſſungsmäßige Recht, das Geſetz
der Urkunde noch nicht zur Seite. Die Abg. Kleiſt-Retzow
und Stiehl ſprachen mit heftigen Worten gegen die Kom
miſſionsanträge; die Steuerverweigerung gehe in ihrer Wirkung
nicht bloß gegen ein mißliebiges Miniſterium, ſie gehe weiter,
ſie bedrohe die Monarchie. Von Auerswald und Becke
rath vertheidigten den Ausſchußantrag, drangen auf klar be-
grenzte Befugniſſe der Staatsgewalten, auf verfaſſungsmaßige
Sicherung ihrer Fundamente, ihrer gegenſeitigen Verhältniſſe.
Kammern nach einem angemeſſenen Wahlgeſetze zuſammengeſetzt,
würden nicht leichtſinnig die Ruhe des Staats aufs Spiel ſe
tzen. Es ware ein ungerechtes Mißtrauen in die politiſche Bil-
dung des Volkes, ſeiner Vertretung die Vollberechtigung der
Steuerbewilligung zu verſagen. „Jch bin ſagt Auers-
wald fur die verfaſſungsmäßige Freiheit des Volks, als den
Grundſtein und Hüter der verfaſſungsmäßigen Rechte der Krone,
die treueſte Pflegerin altgewohnter Pietaät, dieſes feſten inneren
Bandes zwiſchen Krone und Volk. Die Zeit iſt in Bezug auf
den größten Theil der civiliſirten Erde gekommen, wo alle die-

jenigen, die von wahrer Pietaät gegen die Krone ihres Landes
erfüllt ſind nicht mehr darauf trauen dürfen, daß Throne und
Krone feſtſtehen ohne das Fundament einer verfaſſungsmäßigen
Ordnung. Jch glaube nicht, daß die wahre Pietät gegen die
Krone es geſtattet, auf dunkle und vage Gefühle ſie ſtützen zu
wollen, wo klare Ueberzeugung wo bewußte Treue ihr feſtes
Fundament bilden konnen.“ Der Abg. von Focke fand in
dem Streben, das Steuerverweigerungsrecht in die Hand der
Kammer zu bringen, ein Gefuhl konſtitutioneller Schwäche
nach dieſer Entdeckung glaubte er, es ſei ein Recht, das die-
ſelbe entbehren konne, es ſei ein an ſich unmoögliches Recht, mit
ſeiner Ausubung würden wir den Staat über den Haufen werfen.
Von Bismark-Schoönhauſen hatte wieder Anderes gefunden,
nach ſeiner Anſicht wurde durch dieſes Recht die Selbſtthätigkeit
der Krone vernichtet; er hat in dem Konſtitutionalismus einen
dehnbaren Begriff entdeckt, von dem Jeder ſich eine andere Aus
legung mache, dem Jeder andere Grenzen ſetze. Jn Bezug
auf ſich hatte der Redner wahrſcheinlich Recht. Graf Schwerin
zeigte in wenigen kräftigen Zügen die Grundbedingungen auf, ohne
die der Konſtitutionalismus nicht denkbar ſei er ſah mit Auers-
wald in dem Steuerbewilligungsrechte den Kardinalpunkt der

forterhoben, bis ſie durch ein Geſetz abgeändert werden,“ die Verfaſſungsreviſion und verlangte, wenn Preußen in die Reihe
unzweifelhafte Deutung zulaſſen, daß, wenn die Regierung der konſtitutionellen Staaten eintreten ſolle, die volle Realität
ſich mit den beiden andern Faktoren der Geſetzgebung nicht ſtatt des Scheines. des 9

bis dahin be ners, der Ausdruck redlichſter Geſinnung und unerſchütterlichereinigt, ihr allezeit freiſtehen ſoll die
ſtehenden Abgaben zu erheben. Würde hiernach die Regierung Ueberzeugung machten einen tiefen Eindruck.

Die markigen, ſchlichten Worte des Red

Die beiden ent



4

gegengeſetzten Syſteme über das. Schickſal des Steuerbewilli-
gungsrechtes ſtellten ſich in ihrer ganzen Stärke und Folgerich-
tigkeit in den beiden Reden des Grafen Arnim und Simſons
dar. Arnim gab zuerſt eine genaue Definition von dem Recht,

das beanſprucht wird. aErhöhuug beſtehender und zu jeder Einführung neuer Steuern
die Zuſtimmung beider Kammern nothwendig erfordert werde,
nein alle Jahre ſoll die Giltigkeit der ganzen Finanzgeſetzgebung
in Frage geſtellt, die Bewilligung der Steuern wiederholt wer
den. Dies hielt der Redner nicht für nothwendig, noch für
nutzlich. Es iſt dies Recht nicht ein Fundament der konſtitu-
tionellen Monarchie, vielmehr gegen dieſelbe. Der Abg. Graf
Schwerin habe bei einer Gelegenheit die edelſte Auffaſſung der
konſtitutionellen Monarchie gegeben das Volk werde vertreten
durch die Kammern und den König und ſomit ſei der Wille
des Volks nur dann konſtatirt, wenn beide geſprochen hätten.
Mit dieſer Definition ſei es unverträglich, der Kammer für ſich
das Recht zuzuſchreiben, die Forterhebung der Steuern zu ſiſti
ren wer dieſes Recht habe, der ſei der wahre Souverain, der
habe die Befugniß, allein den Willen des Volks zu konſtatiren.
Das abſolute Veto ſei damit gebrochen. Wenn BHeckerath auf
die Reichsverfaſſung hinweiſe, ſo müſſe er wohl bedenken, daß
jede Steuer, die vom künftigen Reichstage bewilligt werde, eine
neu zu bewilligende ſei. Das Recht, Ausgaben zu verweigern,
laſſe ſich zwar auch mißbrauchen, aber es biete zugleich einen
nützlichen Gebrauch. Aber das Recht, Steuern zu verweigern,
ſei nur mißbrauchbar, nie brauchbar!! Denn wirkſam werde
es nur, wenn die Steuern nicht gezahlt wurden, die Folge
dieſer Wirkſamkeit aber wäre der Umſturz. Man habe in kon-
ſtitutionellen Staaten Reformen, fundamentale Veränderungen
(leider! aber nicht zum Beſſern!) erreicht ohne dieſes Mittel,
das wahre Bedürfniß des Volks breche ſich Bahn ohne daſſelbe.
(Auch richtig, man denke nur an 1848!)) „Den Ehrgeiz aber
zu befördern, dazu bieten wir nicht die Hand (gewiß nicht, auch
nicht dem Ehrgeiz einer Regierung, deren böſes Syſtem Lie
Nation zum Aufſtande treibt, wie 1642, 1688, 1789 u. ſ. w.)
Sollen wir alle Jahre berathſchlagen, ob wir die Wurzeln des
grünenden Baumes, unſres geſammten Staatslebens abtragen
wollen Jch ſtimme für Aufrechthaltung der anertannten Ver
faſſung.“ Simſon wies den unloösbaren Widerſpruch zwiſchen
Art. 99 und 108 nach. Es ſei auch nicht durch die vom Mi-
niſter des Jnnern angedeutete Auskunft ausgeglichen, daß zwar
das Verhaltniß der Steuerpflichtigen des Landes bleiben, die
Steuern aber immer entrichtet werden müßten (nach Art. 108),
die Hand aber, welche die Steuer zu erheben habe, von der
Verfügung der Kammern abhängig ſei (nach Art. 99), vielmehr
habe die Verſammlung zwiſchen veiden Artikeln zu entſcheiden.
„Nicht an phyſiſche Gewalt wird appellirt, aber
das Recht zu einer Nöthigung gegen das Re-
gierungsſyſtem wird beanſprucht, welches gerin-
geren Nöthigungsmitteln nicht weicht. Die Exeku-
tive, dieſe ſtabile, ununterbrochene Vertretung des Volks, liegt
ausſchließlich in den Händen des Königs; die Sreuerbewilligung
aber iſt ausſchließliche Prärogative derjenigen, welche die Steuern
zu zahlen haben. Es hatte gar keinen Sinn, daß die Krone
bei der Steuerbewilligung mit konkurrire, denn ſie zahlt ja kei-
ne Steuern. Aber die Geſetzgebung iſt das Gebiet wo beide
Gewalten zuſammenwirken. Simſon empfahl, daß bei der
Steuerbewilligung beide Kammern zuſammentreten. „Wenn
Preußen ſeine Unabhaängigkeit als Weltmacht der Konſtitution
zum Opfer bringen müßte, ſo würde er lieber rathen, jene zu
behaupten aber den Verſuch zu einer wahren Konſtitution zu
machen, ſind wir Alle verpflichtet. Zeigen Sie denen, die durch
rechtliche Bedenken ſich abhalten ließen, an den Wahlen zu die-
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ſer Kammer ſich zu betheiligen, und denen welche dieſe Be
denken überwanden, um den Staat nicht zu Grunde gehen zu
laſſen daß Sie die Volksrechte bis an die Grenzen zu erwei
tern nicht Anſtand nehmen.“

Durch die beiden letzten Reden war eigentlich die Haupt
ſache der Debatte erſchöpft, die beiden Syſteme hatten ihre
Stärke gegen einander gemeſſen und es konnte nach den feinen
und ſcharfen Deduktionen Simſons kaum zweifelhaft ſein, wel
ches Syſtem die Oberhand behalten wurde. Nach ihnen ſpra
chen noch mehrere Abgeordnete, mehr über Einzelnes als über
die Prinzipien, ſo Viebahn, Schimmel, Riedel, Fubel,
Wegener, Geßler u. g.

Die Reſultate der Abſtimmung mit einigen Andeutungen
über das Stimmenverhaltniß und über den Werth der Beſchlüſſe
geben wir im nächſten Stücke.

Berlin, d. 1. Oktober. Als neueſte zuverlaſſigſte Nach
richt theilt die C. C. heute mit, daß Würtemberg den Beitritt
zum Bündniſſe vom 26. Mai definitiv abgelehnt hat.

Die Unterhandlungen wegen des definitiven Friedens mit
Daänemark werden binnen Kurzem in Berlin eröffnet werden.
Bekanntlich ſchwankte es bisher noch, ob die Konferenzen nicht
in London, wie von anderer Seite gewünſcht wurde, ſtattfinden
ſollten. Der Kammerherr v. Rheetz iſt abberufen worden und
an ſeiner Stelle wird Herr v. Pechlin als daäniſcher Kommiſ

ſarius fungiren. (C. C.)Der General v. Bonin iſt ſeit Dienſtag in Berlin. Es
ſcheint, daß ſeine Anweſenheit den Zweck hatte, beſtimmte An-
ſichten der Statthalterſchaft über die Entwirrung der ſchleswig-
ſchen Verhältniſſe hier zur Geltung zu bringen. Wir horen,
daß er auf ſeinen Poſten zurückkehrt, ohne entſcheidende Reſul-
tate ſeiner Miſſion zurückzubringen. Die preußiſche Politik in
der ſchleswigſchen Frage hat in der ſtrengen Aufrechthaltung der
Waffenſtillſtands- Konvention ihren vorgezeichneten Weg. Den
Schwierigkeiten, welche ſich der Ausführung und namentlich der
Wirkſamkeit der Verwaltungs- Kommiſſion in Schleswig leider
entgegengeſtellt haben, wird Seitens des preußziſchen Kommiſ-
ſarius mit Entſchiedenheit und Ausdauer begegnet werden müſ-
ſen. Herr v. Bonin hat das Unglück gehabt, ſich den Fuß
zu brechen, und wird dadurch noch einige Tage hier zuruckge-

halten. (C. C.)Wie man hort, ſollen die den geheimen Obertribunalrath
Waldeck betreffenden Zeitungsartikel, welche in ganz jüngſter
Zeit publicirt ſind und welche durchblicken laſſen, als ob poli
tiſche Manoeuvres in die Einleitung des Prozeſſes hineingeſpielt,
großes Aufſehen in den höchſten Kreiſen gemacht und dort ſchmerz-
liche Empfindungen veranlaßt haben. Denn auch die erbittert
ſten Gegner mögen wohl noch nie an der Lauterkeit und an
dem Rechtsſinne der preußiſchen Juſtiz gezweifelt haben, und
wehe uns, wenn es der Jntrigue und ihrem meuchleriſchen
Handwerke jemals gelingen ſollte, in das Heiligthum der Ju-
ſtiz einzudringen. Es ſtellt ſich aber heraus daß lediglich der
Staalsanwalt bei der Verhaftung Waldeck's betheiligt war, und
hiermit fallen alle jene Combinationen, mit welchen man die
Angelegenheit bedacht. Es iſt übrigens die Rede davon, daß
Waldeck die auf ihn gefallene Wahl zur J. Kammer annimmt,
aber das Mandat niederlegt.

Am Sonnabend erſchien hier eine Deputation aus den
Herzogthümern Cleve-Berg und der Grafſchaft Mark, an ihrer
Spitze der Landrath Pilgrim aus Dortmund und ein Bruder
des bekannten Abgeordneten Herrn Harkorrt, um dem Miniſte-
rium 7000 Thaler als den Ertrag einer Samm.ung für die
Verwundeten und die Familien der Gebliebenen die an Feld-
zugen in Schleswig und Baden betheiligt waren, zu uüberreichen.
Gleichzeitig beabſichtigt die Oeputation zu bewirken, daß eine



nach dem Muſter von England und Frankreich längſt beſtehen
den Jnſtitute eingerichtete Anſtalt zur Verſorgung der vater-
ländiſchen Krieger in Angriff genommen werde. Mit Einſchluß
dieſer 7000 Thir. beträgt der Ertrag der zu dieſem Zweck ver
anſtalteten Sammlungen etwa 24,000 Thlr. Dagegen wurde
in einer vorgeſtern im Jnvalidenhauſe abgehaltenen Verſamm-
lung der von den Zwecken der Deputation abgehende Vorſchlag
gemacht, einen Theil der geſammelten Fonds zur Gründung
eines Denkmals für den Feldzug in Baden zu verwenden. Der
letztere Plan erfreut ſich bei der Armee ſelbſt größeren Beifalls,
als der erſtere. Die Armee iſt auch bei den Sammlungen ſtark
betheiligt. So hat ein Jnf. Regiment in Preußen allein 480
Thlr. eingeſendet.

Danzig, d. 27. September. Es werden hier gegenwär-
tig von einem Commiſſar des Kriegsminiſteriums 40,000 Cubik-
fuß ausgeſuchten Schiffsbauholzes abgenommen, die das
königl. Miniſterium aus dem Lager des Schiffsbaumeiſter Kla-
witter zu dem hier bald zu beginnenden Baue zweier Dampf-
ſchiffe gekauft hat.

Poſen, d. 29. Sept. Durch Bekanntmachung vom ge-
ſtrigen Tage iſt der Beſchluß des Staatsminiſteriums, betref
fend die Aufhebung des Belagerungszuſtandes der Stadt Poſen,
zur Ausführung gebracht worden.

Stuttgart, d. 29. Sept. Unſere Regierung hat nun-
mehr ihre Antwort auf die Aufforderung Preußens zur Erkla-
rung über den Beitritt zum berliner Entwurf gegeben,
und zwar, wie nach den Geſinnungen des Königs und Rö-
mer's nicht anders zu erwarten ſtand, eine verneinende. (D. 3.)

Eckernförde, d. 28. Sept. Ueber das in der letzten
Nummer dieſes Blattes kurz gemeldete Ereigniß berichtet heut
die „Norddeutſche freie Preſſe“ Folgendes: Geſtern ſollte die
Fregatte Eckernförde durch die Dampfſchiffe Bonin und Loeven
nach Kiel gebracht werden. Gleich nach Ankunft des Bonin
begab ſich der hieſige Commandant, Major Lehmann, an Bord
deſſelben und legte Namens der preußiſchen Regierung gegen
die Abführung der Fregatte Proteſt ein, welchen Proteſt er heute
Morgen noch ſchriftlich gegen den Commandanten des Bonin
wiederholt hat. Jn dem Proteſt erklärt der Major Namens
ſeiner Regierung die Abführung der Fregatte durch irgendwelche
Macht fur einen Casus belli. Heute Nachmittag war der
Oberſt Lebbin, Commandeur der preußiſchen Truppen im Her-
zogthum Schleswig hier, und hat derſelbe, wie man erfährt,
die ſtrengſten Befehle gegeben daß der Major mit allen ihm
zu Gebote ſtehenden Mitteln zu verhindern habe, daß die Fre-
gatte von der Stelle wo ſie augenblicklich liegt, weggebracht
werde.

Prag, d. 29. Sept. Heute kam Erzherzog Albrecht
s Commando des an der weſtlichenvon Wien hier an, um da

Grenze Böhmens aufgeſtellten Obſervations- Corps zu über-
nehmen.t Wien, d. 29. September. Das Abendblatt der Preſſe

vom 29. Sept. gibt über die Verhandlungen bezüglich der Ca
pitulation Komorns folgende nähere Aufſchluſſe: Die Nach-
richt von der Uebergabe Komorns, die geſtern Abend alle Ge
muüther in Bewegung ſetzte und durch den Oberſtlieutenant vom
Generalſtabe Alfred v. Henickſtein hierher gelangt war, iſt heute
von der Wiener Zeitung nicht mitgetheilt worden. Aus dieſem
Umſtande folgt, daß der Act der Unterwerfung noch kein voll
zogener iſt. Erkundigungen, die wir heute aus zuverlaſſiger
Quelle einholten ſetzen uns in den Stand den wahren Sach-
verhalt auftlärend mitzutheilen. Ein vollſtändiges Bombarde-
ment hatte gewüthet, wahrſcheinlich trug es bei, den ſtarren
Trotz der Beſatzung zu brechen. Ausſchlaggebend aber war
wohl der Hinblick auf die troſtloſe Zukunft, die ſie ſich berei-
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teten, falls ihr unnützer Widerſtand fortgedauert hätte. Es
war nicht zu leugnen, daß die Beſatzung in der Lage war,
Oeſterreich empfindlichen Schaden zu bereiten. Die Koſten der
aufzuſtellenden Belagerungsarmee und der Operationen ſelbſt,
die dabei bevorſtehenden Zerſtorungen der koſtbaren Feſtungs
werke, die fortdauernde Sperrung der Donauſchifffahrt würde
zuſammengenommen ein unermeßliches Capital verzehrt haben,
und ſchon in dieſer Beziehung müſſen wir die Unterwerfung
als einen höchſt erfreulichen Act begrüßen. Allein es werden
dadurch Menſchenleben geſchont, es wird der politiſchen Jrrita
tion, welche der freilich iſolirte Punkt im Organismus des
Staats erhielt, ein Ende gemacht, und inſofern erſcheint die
Bedeutſamkeit dieſes Ereigniſſes in noch weit hellerm Lichte.
Wie wir vernehmen, iſt das Document, welches die Uebergabe
auf Gnade und Ungnade nach dem Vorgange Goörgeys erklart,
bereits in Wien eingetroffen, auch ſchon die Einſtellung der
Feindſeligkeiten erfolgt. Es handelt ſich aber noch um die Er
ledigung abgeſondert geſtellter Wünſche und Bitten, deren Ge
wahrung von der Anſicht des Miniſterraths und der Gnade des
Monarchen abhangt. Es ſollen dieſe Wünſche und Bitten von
den der Beſatzung unſererſeits gemachten Propoſitionen nicht
einmal weſentlich abweichen, ſodaß das Publicum mit voller
Beruhigung dem Ergebniſſe der nächſten Tage entgegenſehen mag.

Die Auſtria“ meldet: Da mit dem Falle von Komorn
das letzte Hinderniß, welches der freien Beſchiffung der
Donau entgegenſtand, beſeitigt iſt, ſo wurden die regelmaßi-
gen Fahrten der erſten k. k. priv. Donaudampfſchifffahrtsgeſell
ſchaft unverweilt angenommen.
An der berliner Boörſe waren am 1. Oct. Briefe aus

Wien, welche melden, daß General Görgey von einem Gra-
fen Zichy in Klagenfurt erſchoſſen worden ſei; als Motiv der
That wird angegeben, daß Gorgey früher einen Bruder des
Grafen habe hinrichten laſſen.

Wien d. 30. Sept. Der Unterwerfungsact der
komorner Beſatzung iſt am 27. Sept. unterfertigt wor-
den. Am 28. Sept. iſt F. M. L. Graf Nobili mit den erfor-
derlichen Jndividuen der Artillerie, des Jngenieurcorps, einem
Feldkriegscommiſſar und zwei Militairverpflegungsbeamten nach
Komorn abgegangen, um die betreffenden Voreinleitungen zur
ordnungsmäßigen Uebernahme zu pflegen, was bis 1. Oct.
bewirkt ſein wird, wonach ſofort die Beſetzung der Feſtung an
dem genannten Tage ſtattfinden kann.

Frankreich.
Paris, d. 29. Septbr. Es beſtätigt ſich, daß die Pforte,

unter Einfluß des engliſchen Geſandten und, wie man ſagt,
auch des franzoöſiſchen, die von Rußland und Oeſterreich ver
langte Auslieferung der ungariſchen und polniſchen Flüchtlinge
beſtimmt verweigert hat. Schon am 15. Septbr. hatte der Mi-
niſterrath eine abſchlägige Antwort gegeben. Hr. v. Titoff
übergab hierauf am 16. ein Ultimatum, das im Weigerungs-
falle mit Suspendirung des diplomatiſchen Verkehrs drohte.
Am 17. verſammelte ſich der Miniſterrath von Neuem in Ge-
genwart des Sultans, der ſich perſönlich und mit großer Ener-
gie gegen die Auslieferung ausſprach. Eine erklärende Note
ward dem engliſchen und dem franzoöſiſchen Geſandten zugeſtellt,
und da der Fürſt Radziwill einen eigenhandigen Brief des Kai-
ſers von Rußland an den Sultan uüberbracht hatte, ſo ward
beſchloſſen, daß ein außerordentlicher Geſandter auch die Ant-
wort des Sultans nach Petersburg bringen ſolle. An der
Boörſe hieß es, die Herren v. Titoff, Radziwill und Stuürmer
hätten bereits ihre Päſſe verlangt, der General Aupick aber for-
dere die Abſendung einer franzöſiſchen Flotte nach den Darda-
nellen, wohin die engliſche von Malta aus bereits abgeſegelt ſei.



Vermiſchtes. aLeipzig, d. 1. Octbr. Vorgeſtern erfolgte unter den
entſprechenden Feierlichkeiten die Legung des Schlußſteins
zu dem untern Hauptbogen der GöltzſchthalUeberbrü-
ckung.! Dieſer Act ſchließt gewiſſermaßen die erſte Hälfte die-
ſes großen Baues ab. Von den vier über einander ſtehenden
Bogenreihen aus denen derſelbe beſteht, iſt die unterſte voll
ſtändig, die nächſte größtentheils fertig, und wird letztere vor
ausſichtlich noch vor Eintritt der ſtrengeren Jahreszeit beendigr.
Der große Mittelbogen, der am 29. Septbr. geſchloſſen ward,
geht in einer Woölbungsſtärke von 2Ellen und einer Breite
von 40 Ellen des Durchmeſſers durch beide untere Stockwerke
hindurch. Zu den obern Stockwerken iſt auf dem Berghange
bereits der Anfang gemacht, und das Geruſt uüberſteigt ſchon
durchweg die Mitte der dereinſtigen Geſammthöhe des Baues.

Die, freilich nur halb ſo lange, aber nahebei gleich hohe
Elſterthal-Ueberbrückung iſt um ein Weniges weiter
vorgeſchritten hier wurden die untern Bogen ſchon vor einigen
Wochen geſchloſſen und man ſchreitet zu der obern der beiden
Bogenreihen, aus denen dieſes Bauwert beſtehen wird.

Fonds und Geld-Cours.
Berlin, den 2. October.

D. 3f. Brief. Geld. 3f. Brief. Geld.
Pr. Freiw. Anl. 5 106 Pomm. Pfndbr. 3 95 394
St. Schuldſch. 3/, 89 88 K. u. Nm. do. 3 9
Seeh. Pr. Sch. 101 chleſiſche do. 3 94Kur u. Neum. do. Lit. B. ga-Schuldverſchr. 3 rant. do. 31Brl. Stadt-Obl. 5 103 103 Pr. Bk.A.-Sch. 98i/,
do. O 3 T 86Wſtpr. Pfandbr. 31 90 89/, fFriedrichsd'or 137 131

Großh. Poſ. do. 4 V And. Goldm. à
do. 31 89 88 5 125/, 12,Oſtpr. Pfandbr. 3 94 Disconto le

Eiſenbahn Aetien.

Stamm- 3f. 3f.Bern i. Berl. Hambg. 4/,/98 B. 97/, G.
A. B. 4 92 bz. u. B. do. II. Serie 4/,94 G.

do. Hamb. 4 76/, do. Potsd. M. 4do. St.Star.! 4 101 bz. u. G. do. do. 5 100 bz.
do. Potsd. M. 4 61 bz. o. do. itt. D. 5 95 bz. u. G.
Magd.-Hlbſt. 4 o. Stettin er 5 104 G.do. Leipziger 4 S Mgd. Leipz. lHalle Thür. 4 65/, bz. Halle Thür. 95 à bj. u. G.
Cöln Mind. 3/, 94/, à bz u. B. Cöln Mind. 41/,100/, 8.
do. Aachen 4 49 G. do. do. 5 102 B 102 G.Bonn Cöln 5 Rh. v. St. gar.3Düſſeld.-Elf. 4 68 B. d. I. Priorität 4 S
Steel. Vohw. 4 36 B. r 81 B.Mark. 31/, 84 4848/, bz. u. G. -Elf.h a Nſchl.Märk. 938,Obſchl. L. A. 31 6 G. do. do. (5 160, b.do. Lit. B. 31, 102 G. do. III. Serie 5 106 G.
CoſelOderb. 4 S do. 3wgbhn. 79 G 80 B.
Bresl. Freib. 4 do. do. 5 86!/, G.Krak.Obſchl.) 4 628,, à 63/, bz. u. S Oberſchl. 4
Berg. -Märk.! 4 514 G. Krak.Obſchl. 4 82 G.
Starg. Poſ. 31/,848, à bz. Coſel-Oderb. 5
Brieg-Neiffe 4 Z Steel. Vohw. 5Mgd.Wittb.! 4 622,, B. G. Frue
Quitt. S. Berg. Mark. 5 99 B.Aach.-Maſtr. 4 S An an ſche B
Ausl. Qb. Zeuen,Fr.-W.Ndb. 4 49 à bz. u. G. Ludw. Bexb.
do. Priorit. 5 38, G. 24 Fl. 4 Fioritäts Kiel-Alt. Sp.) 5 99 B.n Amſt. R. Fl. 4Berl. Anhalt 4 94 Malb. Thir. 4 35 G.

Getreidepreiſe
(Nach Berliner Scheffel und preuß. Gelde.)
Magdeburg den 2. October. (Nach Wispelu.)

44 51 Gerſte 20r Hafer 14Berlin den 2. October
Weizen nach Qualität 5056
Roggen loco und ſchwimmend 2527

pr. September October 25 Br. 2 bz. u. S.
Odctober, November do.
November December 25! Br.
pr. Frühjahr 27 à 27 Br. 27 bz., 26 G.

Gerſte, große loco 24 25
Hafer loco nach Qualität 14 16

pr. Frühjahr 48pfd. 16 Br.

25

15!Roggen

50pfd. 17 Br.
Rüböl loco 148 u. 14 f bz. 148 Br.

pr. September do.
September October 148 u. 14 bz.

zuletzt 14 zu haben.
October November 14 bz. u. Br.
November December 14 vz u. Br.
December Januar 14 Br. 187 G.
Januar Februar do.Februar März 135 Br. 152 S.
März April 132 Br, 235 G.
April Mai 135 Br. 13 u. bö

Leinöl loco 12 bz. u. Br.
Lieferung pr. Sept. Oct. Dec. 118 Br. 11, 8.

Mohnöl 15 Sr. 148 dz. u. S.
Hanföl 13 F.
Palmöl 12
Sudſee-Thran 32 F hz. u. Br.
Spiritus loco ohne Faß 14 verk. u. Br.

mit Faß pr. Sept „Oet. 132 Br., 135 bz., 13 G.
October November December 132 Br.

pr. Frühjahr 15 bz., Br. u.

145 Br.

Waſſerſtand der Saale bei Halle
am 2. October Abends 5 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 2 Zoll.
am 3. October Morgens 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 2 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 2. October 41 Zoll unter v.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 2. bis 3. October.

Jm Kronprinzen: Die Hrru. Kaufi. Grüneberg a. Bremen, Brucker
a. Frankfurt, Natorp a. Hamburg Becker a. Köln, Borg a. Ber
lin. Hr. Dr. phil. Wiedemann a. Berlin. Hr. Partik. Langton m.
Fam. a. England. Hr. Offizier v. Heinichen a. Merſeburg.

Stadt Zürich Hr. Conſiſtorial-Aſſeſſor Starke m. Gem. a. Bernburg.
Hr. Kaufm. Fränkel a. Berlin. Die Hrru. Lieut. v. Czarczinski,

v. Bentivegni u. v. Johnſton a. Magdeburg Radies g.
rfurt.

SBoldnen NRing: Hr. Lehrer Gärtner a. Potsdam. Hr. Cand. Jlgner
u. Hr. Stud. Stampf a. Berlin. Hr. Kaufm. Friedrich a. Magde
burg. Hr. Gutsbeſ. Weiſſe a. Golme.

Lugliſcher Hof: Hr. Oberſt Mörbe a. Oldenburg. Hr. Gutsbeſ.
Hildebrand a. Danzig. Die Hrra. Kaufl. Reinhardt a. Gotha, Ernſt
a. Bremen. Hr. Jngen. Schau a. Potsdam

Golduen Löwen Hr. Schauſp. Güldenberg a. Gera.
beck a. Felſenberg. Die Hrrn. Kaufl. Lachmann a. Dresden, Lum-
mel a. Leipzig. Hr. Fähnrich Bachmann a, Torgau.
v. Winter a. Berlin.

Stadt Hamburg Die Hrrn. Kaufl. Kunkel a. Dingelſtedt, Meyvering
a. Kaſſel, Lüdſcheid a. Aachen, Cron a. Weimar. Hr. Partik. v.
Dunger a. Berlin.

Frl. v. Biller

Goldne Kugel Hr. Apotheker Heinemann a. Hannover. Hr. Oekon.
Rappert a. Kölleda. Hr. Prof. Wüſtenfeld a Göttingen. Die Hrrnu.
Kaufl. Schimmelbuſch a. Hannover Lüttich a. Artern.

Zur Eiſenbahn: Hr. Partik. v. Lüders a. Hamburg. Die Hrru.,
Kaufl. Stein a. Stettin, Pfeiffer a. Coblenz, Heſſe a. Potsdam.
Hr. Gutsbeſ. Schwarz a. Breslau.

Hr. Lieut.



Bekanntmachungen.
Jn dem Hauſe Leipziger Straße Nr. 327

iſt eine Wohnung, beſtehend aus 5 heiz
baren Stuben Küche, Bodenraum, Mit
gebrauch des Waſchhauſes, Kellergelaß c.,
zum 1. April 1850 zu beziehen.

B. Springsfeld.

r (Pfeffer) in Halle iſt zu
haben:

Rath und Hülfe für
Bruchpatienten

jedes Alters und Geſchlechts. Oder: All-
gemein faßliche Belehrungen, wodurch ſie
in den Stand geſetzt werden, nicht nur
dieſe Gebrechen richtig zu erkennen und
durch eine paſſende Behandlung unſchad

lich zu machen ſondern auch ſelbſt radi-
cal zu heilen, und bei ſtattfindender Ein
klemmung durch eigene Hülfe den Bruch
bald zurückzubringen und ſich ſo vor den
lebensgefährlichen Folgen derſelben zu be
wahren. Nach eigenen Erfahrungen und
mit Benutzung der beſten neueſten Schrif-
ten über dieſen Gegenſtand abgefaßt von
einem praktiſchen Arzte. Zweite Auf-

lage. 8. Geh. Preis: 15
Dr. Aug. Schulze:

Die Weintrauben Kur.
Eine Darſtellung der zweckmäßigſten An

wendung und ausgezeichneten Heilwirkun-
gen der Weinbeeren gegen viele hartnäckige

und langwierige Krankheiten, namentlich:
Ruhr, Unterleibsbeſchwerden, Verdauungs-
fehler, Häamorrl oiden, Milzkrankheiten,

Magenkrampf, Magenentzundung, Magen-
ſaure, Hypochondrie, Hyſterie, allgemeine
Krampfe, Gelbſucht, unregelmäßige Lei-

besooffnung, Schwindſucht, Podagra, Flech-
ten, Kraätze, Herzkrankheiten und Schar-
bock. Zweite Auflage. 8. Geh. Preis:

10

Die Kratze
in zwei Tagen heilbar.

Oder: Das wahre Weſen der Kratze und
die Art ihrer Verbreitung, ſo wie uüber
die wichtigſten ältern und neuern Heilme-
thoden derſelben, mit beſonderer Rückſicht
auf die neue engliſche Behandlungsweiſe,
nach welcher ſie in zwei Tagen ſicher, leicht

und ohne irgend nachtheilige Folgen ge-
heilt wird. Von Dr. R. H. Hauſchild.

8. Geh. Preis: 7
Die VeteranenCompagnie hält nächſten

Sonntag Nachmittags 4 Uhr Zuſammen-
kunft im Schulhof, um ſich wegen Bege-
hung der bevorſtehenden vaterlandiſchen
Feſte zu beſprechen.

Der Zugführer Jahn.

7

WeinAuetion in Merſeburg.
Bei der bevorſtehenden Uebergabe meiner Material und Tabacks Handlung an

meinen Sohn bin ich geſonnen, einen Theil meines Weinlagers öffentlich meiſtbie
tend zu verſteigern. Die Auction wird am 16. d. M. und folgende Tage Vormit-
tags von 9 bis 12 Uhr und Nachmittags von 2 bis 5 Uhr vor meinem Weinkeller
ſtattfinden. Der Eingang iſt durch das Horndrechslermeiſter Stephanſche Haus
auf der Gotthardtsſtraße, dicht neben des Unterzeichneten n

Merſeburg, den 1. October 1849. C. W. Klingebeil.

Verzeichniss
der zu versteigernden, sämmtlich sehr gut gehaltenen Weine,

Rothe Weine.
10 Flaſchen Chateau la rose 11842r.
42 Kirvan Canten a do.56 Chateau margeaux do.25 feiner Cantenac do.80 Medoc St. Julien do.40 Aßmannshäuſer 11846r.89 ſchwarz Elevn er do.300 Narbonne do.Weiße Weine.
48 Flaſchen Hochheimer 1624r.
26 Liebfrauenmilch Do.41 Rüdesheimer do.64 Forſter Orle ans do.180 Harfenwein do.35 Haut Sauternes,- 11842r.
75 Graves do.180 Forſter traminerr do.180 „Sorſter do.180 Ruppertsberger 11846r.180 Nierſteiner Kreuzberg Do.360 Randesacker Marsberg do.
85 Gotter Götes o.430 Feorſter traminer r. do.360 Dorſter do.360 Rodelſeeer do.Süße und Deſſert-Weine.

10 Flaſchen deutſcher Champagner.

12 alter Portwein.
10 Dry Madeyra.45 Mallaga.48 Muscat Lunell.

Neu verbeſſerte überaus kräftig wirkende
Galvano electriſche Rheumatismus Ketten

à Stück ſtärkere à F.
Welches bewährte Mittel der Galvanismus gegen Gicht, Rheumatismus, Glie

derreißen, Nervenübel und Congeſtionen aller Art iſt, bedarf wohl keiner Erwahnung,
indem dieſes Heilverfahren von den berühmteſten Aerzten mit ausgezeichnetem Erfolge
gegen die angefuührten Leiden angewendet wird, mithin ſind obige neu verbeſſerten

ächt engliſchen galvaniſchen Rheumatismus- Ketten
wegen ihrer leichten Anwendung jedem Leidenden ganz beſonders zu empfehlen.

Zu haben in Halle bei C. Haring, Neunhäuſer Nr. 200.

Stepproöcke und Decken in Wolle und Baum-
wolle werden gut und billigſt gefertigt

Leipziger Straße Nr. 396.

n

c

h h



Ikal- Veränderung
Einem hochgeehrten Publikum mache ich hier-

mit die ganz ergebene Anzeige, daß ich mit dem
meine
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heutigen Tage

eimſchen Hernnach dem

e S Jn tereea uBe S a
uſe, neben dem

goldenen Ringe am Martkte, verlegt habe.
Jndem ich

Tuchgeſchäfts wohl aſſortirtes
iermit mein in allen Branchen des

Lager hoflichſt
empfehle, bitte ich um geneigten Zuſpruch.

Halle, den 1. October 1849.
August Adlung.

Dachziegel u. Hohlziegel verkauft

F. A. La Baume.
Ehe wir in unſere Heimath nach Schleſien und Poſen zurückkehren, konnen wir

nicht umhin noch einmal unſern innigſten, waärmſten Dank für die außerordentlich
liebevolle Aufnahme, die uns in unſern Garniſonen der Provinz Sachſen zu Theil
geworden iſt, hiermit öffentlich auszuſprechen. Namentlich ſind es die Bewohner
von Eilenburg, Liebenwerda, Pratow bei Wittenberg und Naumburg, denen wir
uns ganz beſonders zu dieſem Danke verpflichtet fuühlen. Kaum wird es uns moog-
lich ſein, jenen edlen Menſchenfreunden anders als durch ſtete dankbare Erinnerung zu
lohnen; dieſe aber ſoll deſto reiner und dauernder ſein und ſollten einmal ihre
Söhne in gleichen Verhältniſſen in unſere Heimath kommen, dann wenigſtens wol-
len wir, ſoviel in unſern Kraften ſteht, Sorge tragen, daß an ihnen Gleiches mit
Gleichem vergolten werde. Gern hatten wir auch Merſeburg, wo wir ebenfalls
längere Zeit garniſonirten, dankend erwähnt, wenn uns nicht durch das ſogenannte
Ausquartiren die Gelegenheit genommen wäre, mit der Einwohnerſchaft in nahere
Berührung zu kommen. Nur die Armen ſind es hier, denen wir danken können,
die uns aufgenommen haben, ſo gut ſie konnten.

Die Reſerviſten der 6. Comp. 19. Jnf. Regiments.
Jm Auftrage: H. L. Lewy, Reſerviſt der 6. Comp. 19. Jnf. Regiments.

Gebauerſche Buchdruckerei in Halle.

3000, 1500, 1000, 500, 300 und
200 ſind auszuleihen durch den Se-
cretair Kleiſt, gr. Klausſtraße Nr. 896.

4/10. Schützen Appel auf d. Pf.

FamilienNachrichten.
Verbindungs- Anzeige.

Am 25. v. M. feierten wir in Ma-
rienburg unſere eheliche Verbindung.

Märkiſch Friedland, den 28. Sep-
tember 1849.

Fritz Rauchfuß, Obergerichts-Aſſeſſor.
Marie Rauchfuß geb. Swiderska.

Verbindungs Anzeige.
Robert Baron von Milkau,
Emma Baroneſſe von Milkau

geb. Hertzog.
Beuchlitz und Scaſſa, den 2. Octo-

ber 1849.
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Beilage zu Nr. 230 des Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Donnerstag den A. October 184 9.

Bekanntmachungen.
Die auf 3 Mill. fundirte

Preußiſche Nationalver-
ſicherungsgeſellſchaft zu

terin eudeeren Agent für hieſige Stadt unNeger a beſtellt bin, nimmt Verſiche
rung gegen Feuersgefahr auf Mobilien und
Jmmobilien zu feſten Pramien anderer ſo
lider Geſellſchaften an leiſtet durch ihre
Fonds und Rückverſicherungsverträge die
größte Sicherheit und dem Hypothekglau-
viger ſelbſt dann Gewahr, wenn im Brand-
ſchadenfall die Entſchädigungsſumme durch

die Schuld des c als verluſtig
ehen werden konnte.m Auskunftsvertheilung und Un-

terſtützung bei der Deklaration bereit, bitte
ich mich mit Anträgen beehren zu wollen.

isleben, den 24. Sept. 1849.e G. Reichardt.
Die Oekonomie der Ziegelei

am Weinberge verkauft ſtets billig
und in jeder Ouantität: d

Gute Speiſekartoffeln, ordi-
naire Kartoffeln, krummes Futter
und Streuſtroh, wie auch Spreu.

So eben erhielt
ich einen Transport
große holl. Auſtern.

F. Eppner.
Starken fetten geräuch. Lachs, ſehr

große ger. Spickaale, mar. Aal,
Brataal, neue Neunaugen, Ham-
burger Caviar, ſchönſte Servelat-
wurſt, rohen und abgekochten
Schinken, beſte Tyroler Citronen
und grüne Pomeranzen bei

G. Goldſchmidt.
Hierdurch beehre ich mich Jhnen erge-

benſt anzuzeigen, daß ich meine Wohnung
nach der Brüderſtraße Nr. 220 in das
Laämmchen verlegt habe, und bitte um Jhre

gütigen Beſtellungen.
Halle, im September 1849.

M. Körting,
Schuhmachermeiſter.

Eine gute Hecke Mehlwürmer wird ge
ſucht im Dzondyſchen Garten.

Taubſtummen- Anſtalt.
Aus dem Regierungsbezirke Merſeburg

ſind obiger Anſtalt folgende freiwillige Bei-
träge zugegangen Von den Parochieen
Gräfenhaynchen 6 5 Gollma 4
20 3 A. Groß-Wöölkau 4 12
Saxdorf 1 1 3 Woolferode
3 7 9 6 Whallendorf 3 F.Beyernaumburg 2 10 Gruna
1 A 15 Köſen 2 A. Gemeinde
Stößen 2 3 Von dem Hrn. P.
N. in Goldſchau 2 und B. in Zipſen-
dorf 15 Von Ungen. in Halle 1 A.
Den freundlichen Gebern unſern innigſten

Dank. Klotz.Halle, den 2. October 1849.

Das Haus Nr. 1755, Glaucha Mit-
telwache, nicht weit von der neuen Pro-
menade, enthaltend 9 Stuben, 7 Kam-
mern, 2 Küchen, Waſchhaus und ſonſti-
ges Zubehoöör, nebſt ſehr freundlichem Gar-
ten und Bienenhaus, bin ich willens we-
gen meines Alters und Alleinſtehens zu
verkaufen. z der Kaufgelder können dar-
auf ſtehen bleiben auch kann die untere
Etage gleich bezogen werden.

Halle, den 3. October 1849.
verwittw. Prof. Bergener.

Jch beabſichtige das neben meiner Apo
theke gelegene, zur Oekonomie eingerichtete
Wohnhaus nebſt Stallung und Garten
zu verkaufen, nothigenfalls auch einen Theil
Feld von nahe an 30 Morgen Flaächen-
inhalt mit zu verpachten. Dies zahlungs-
fähigen Käufern zur Nachricht.

Lützen, den 2. October 1849.
M. Rothe.

Eine in blühender Nahrung ſich befin
dende Gaſtwirthſchaft mit bedeutenden Ge-
bauden, verbunden mit frequentem Flei-
ſchergewerbe, in einer Provinzial-Stadt,
iſt ſofort veranderungshalber billigſt zu
verkaufen ſo werden auch Güter zu allen
Preiſen und Kapitale nachgewieſen durch
das Geſchäfts Bureau von Krahmer
in Wettin.

Lokal-Veränderung.
Mit dem heutigen Tage verlege ich

meine Muſikalienhandlung und Muſika-
lien-Leihanſtalt in das Haus des Herrn
Profeſſor Gerlach Märkerſtraße Nr. 407),
und bitte ein geehrtes Publikum, mich auch
in meiner neuen Wohnung mit recht vie-
len Auftragen beehren zu wollen.

Halle, den 4. October 1849.
Fr. Aſchenbach.

Eine freundliche, geſunde, bequem ein
gerichtete Wohnung von 3 heizbaren Stu
ben Kammern, Küche, Keller, Boden
und Mitgebrauch des Waſchhauſes iſt an
eine ſtille Familie jetzt oder Neujahr zu
vermiethen am Kirchthor Nr. 1219.

Sonntag den 7. October eroöffne ich mei
nen Laden mit Filz- und Seidenhüten,

billigſten Preiſen.
Hut Fabrik von J. F. Raue,

Nr. 629.

Haſen- und Kaninchen Felle kauft zum
höchſten Preis

die Hut Fabrik von J. F. Raue,
Nr. 629.

Maille.
Freitag Abend den 5. October ladet

zur friſchen Wurſt und Wurſtſuppe erge-

venſt ein W. Bügler.
Reife Weintrauben, wie bekannt ſchoön,

verkauft auf dem ehemaligen v. Eber-
ſte in ſchen Weinberge

der Gärtner F. Koch.

Daß ich von jetzt an im goldenen Lo
wen, Leipzigerſtraße, wohne, mache ich
hiermit allen Geſchaftsfreunden ergebenſt
bekannt.

J. C. Graebner, Getreidemäkler.

Daß ich von heute ab nicht mehr in
Polleben, ſondern in Eisleben Nr.
694/588 wohne, wolle allen Freunden und
Goönnern hiermit ergebenſt anzeigen

Friedrich Wilhelm Voigt,
Orgelbaumeiſter.

Eisleben, d. 1. October 1849.

Zur Feier der Vorkirmeß in
Paſſenvorf,

Sonntag und Montag, den 7. und S.
October, bei welcher das Orcheſter vom
vereinigten Stadtmuſikchor beſetzt ſein wird,
ladet ganz ergebenſt ein

Auguſt Herrmann,
Gaſtwirth zur Stadt Halle“.

Von heute an wohne ich

große Ulrichſtraſte
Nr. 23

im früher Dürrbeck'ſchen Hauſe.
Halle, den 4. October 1849.

Dr. Kayſer.

ſowie Kinderhüten, und verkaufe zu den

S



U Die Putz und Modewaaren- Handlung

von er ſh. gr. Schlamm Nr. 958,erlaubt sich den Empfang ihrer Leipziger Megsswaaren und
Sämmtliche Neuheiten für diese Jahreszeit anzuzeigen.

u Eine große Auswahl e neueſten Cravattenbänder, Sticke-
reien, BatiſtTaſchentücher, Spitzen u. Schleier npfiehlt billigſt die

Putz- und Modewaaren- Handlung
von Mever Michaelis gr. Schlamm Nr. 958.

Eine Partie zurückgeſetzte Hut- und HanbenBänder verkaufe ich zu
auffallend billigen Preiſen. Pro W AISr. SchIa mm Nr. 958.,

Lokal-Veränderung.
Mit dem morgenden Tage verlegen wir unſer Geſchäft aus dem

Bernheimſchen Hauſe in das ehemalige
Strackeſche, jetzt Simonſche Haus, in den Kleinſchmieden,

und empfehlen einem geehrten Publikum unſere
Tapeten, Vorduren ec.

in den verſchiedenſten Qualitäten zu den billigſten Preiſen.
Halle, den 30. September 1849.

Tapetenfabrik von Heinrich Comp.
Auction.

Montag den S. d. M. und folg. Tage
ſoll gr. Ulrichſtr. Nr. 20 der Nachlaß der
Dr. Wieſener, als: Porzellain, Glas-
werk, 1 gr. kupf. Waſchkeſſel, Meſſing,
eine gr. Partie ſehr gute Tiſch- und Bett-
waäſche, Federbetten, Sekretair, Servante,
Sopha's, Spiegel, Kommoden, Tiſche,
Stühle, Pulte, Bettſtellen, Kleider
Waſch und Küchenſchränke mit Glasthü-
ren, Kleidungsſtücke u. dgl. m. meiſtbie-
tend verkauft werden. Brandt.

Geſundheits-Haarſohlen,
Engl. Patent- u. Korkſohlen

empfing und empfiehlt
F. W. Nortzel.

Trockene Sommerrübſaat in kleinen Po
ſten zu 2, 4, 6 und 8 Scheffeln kauft

Heinr. Keil, gr. Klausſtraße.
Ein gut empfohlnes Mädchen

findet ſofort einen Dienſt. Naheres in
der Expedition des Evuriers.

Eingetretener Hinderniſſe wegen iſt eine
Wohnung aus 2 Stuben, 4 Kammern,
Küche und Zubehoör beſtehend ſofort an-
derweit zu vermiethen und kann ſogleich
bezogen werden auch kann, wenn es ge-
wünſcht wird, noch eine Stube mit zwei
Kammern dazu gegeben werden.

Kreye, Zimmermeiſter,
Giebichenſteiner Allee.

Porte-Monnaies, Cigarren-Etuis, Brief-
taſchen, Stahlfederhalter, Gummi Figu
ren und Geſichter, Damentaſchen, Reiſe-
taſchen, Häckelnadel-Etuis, Guürtelnadeln,
Knaben-Gürtel ec., empfiehlt billigſt

F. Friebel, Neunhäuſer Nr. 199.

Streich-Wachslichte, à Packchen 9
bei F. Friebel, Neunhäuſer Nr. 199.

Jn der großen Klausſtraße Nr. 935
iſt der Laden nebſt Utenſilien und Zube-
hör zu vermiethen. Näheres bei der Ei-
genthümerin ſelbſt 2 Treppen hoch.

Gebauerſche Buchdruckerei in Halle

Donnerstag den 4. October Militair
Concert in der „Weintraube“ vom
Muſikchor des Königl. Preuß. 19ten Reg.
Anfang 3 Uhr. Entrée à Perſon 2
Familien zu 3 4 Perſonen 5

B. Buchbinder, Muſikdirektor.

Ein Kutſcher, mit guten Atteſten ver-
ſehen kann ſich melden in der Brauerei
bei Wilhelm Rauchfuß,

Halle, kleiner Berlin Nr. 415.

Auction. Auf den 10. October c.
des Vormittags von 8 12 Uhr und des
Nachmittags von 2-- 5 Uhr ſoll in der
Wohnung des Herrn Rittmeiſter von
Holleufer in Eisleben das ganze
Mobiliar des Hrn. Rittmeiſter von Rohr
wegen Verſetzung nach Saarlouis, wel-
ches aus Tiſchen, Stühlen, Sophas, Kom-
moden Kleider- und anderen Schraänken,
Hoölzerbetten, Koffer, Spiegeln, Küchen-
geräthſchaften und anderen Sachen mehr be
ſteht, meiſtbietend und gegen ſogleich baare
Bezahlung in Pr. Cour. verkauft werden.

Melcher.

Das Meubles- Magazin der
hieſigen vereinigten Tiſchlermei-
ſter am Markt, ohnweit der Klausſtraße,
im Kaufmann Riſel'ſchen Hauſe belegen,
aufs Reichhaltigſte ausgeſtattet, empfiehlt
ſich dem Wohlwollen eines hochgeehrten
hieſigen und auswärtigen Publikums an-
gelegentlichſt.
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